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Das dlteste Taufbuch von Appenzell

und seine Titelminiatur

Von Dr. JOHANNES DUFT, STIFTSBIBLIOTHEKAR

Das im Jahre 1570 angelegte Taufbuch der Pfarrei Appenzell,
aufbewahrt im dortigen Pfarrarchiv, besitzt mehrfache Bedeu-
tung. Kirchengeschichtlich steht es im Rahmen der durch das
Tridentinum unternommenen katholischen Restauration;
kunstgeschichtlich gehort es in die besonders von der Abtei
St. Gallen gepflegte Renaissance der liturgischen Buchmale-
rei; heimatgeschichtlich ist es eine unerschopfliche Fundgrube
flir die Personen-, FFamilien- und Ortsnamenforsehung.

Taufbiicher im allgemeinen

Taufbiicher anzulegen eriibrigte sich vor der Glaubensspal-
tung, da die Kindertaufe unter Christen eine Selbstverstiand-
lichkeit war. Allerdings lassen sich schon aus dem 15, Jahr-
hundert vereinzelte Taufbiicher im Gebiet der heutigen
Schweiz nachweisen (Pruntrut 1481 ; Basel 1490, heute unbe-
ereiflicherweise im Britischen Museum in London). Die Not-
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wendigkeit, ein systematisches Verzeichnis zu fiihren, mochte
sich dann aber durch den Kampf, den die Wiedertiufer in bis-
her unerhorter Weise gegen die Kindertaufe unternahmen,
aufdringen.l) Insbesondere mag jedoch die Aufspaltung in
Konfessionen solche Register allgemein angeregt haben; denn
die Taufe bedeutete nun nicht mehr nur die Aufnahme in die
Kirche Christi, sondern auch die Zugehorigkeit zum besonde-
ren christlichen Bekenntnis. Es scheint, dal3 der Protestantis-
mus von Zwingli und Ziirich aus hierauf sein besonderes
Augenmerk richtete. Jedenfalls ist das erste erhaltene Tauf-
buch in unserer st. gallisch-appenzellischen Heimat jenes der
Stadt St. Gallen aus dem Jahre 1527, dessen Fortsetzungen
lickenlos bis in die Gegenwart hinauf reichen.2) Zeitlich fol-
gen dann von den noch erhaltenen Taufbiichern die katholi-
schen in Appenzell 1570 und in Wil 1572, hierauf die prote-
stantischen3d) in Nelllau 1582 und in Altstatten 1588, sodann
dasjenige der katholischen (Stifts-) Pfarrei St. Gallen 1589.

Katholischerseits verpflichtete das Konzil von Trientt) am
11. November 1563 die Pfarrherren, die Namen der Taufpaten
im Hinblick auf die geistliche Verwandtschaft und das da-
durch eintretende Ehehindernis in ein Buch einzutragen. Die
Verpflichtung, die Namen der Getauften, Gefirmten, Oster-
kommunikanten, Verehelichten und Verstorbenen samt den
dazugehorenden Umstinden in besondere Verzeichnisse auf-
zunehmen, wurde in unseren Gegendens) durch die Konstan-
zer Synode von 1567, durch die Statuten des Nuntius Bonho-
mini fiir die st. gallischen Weltpriester von 1579, sowie durch

1) Ueber die Wiedertiufer in appenzellischen Gegenden orientiert
neuestens Franz Stark, Die Glaubensspaltung im Lande Appenzell
bis zur Badener Disputation 1526 (Appenzell 1955), SS. 69—77.

2) Hieriiber Alfred Sehmid, Die sankt-gallischen Quellen zur Fami-
lienforschung (= Verdffentlichungen der Schweiz. Gesellschaft fiir
Familienforschung I/15, beziehungsweise SA aus «Der Schweizer Fa-
milienforscher», Jg. XIII, Bern 1946).

3) Eine erstmalige Aufstellung besorgte Paul Weidenmann, Die
evangelischen Pfarr-Register des Kantons St. Gallen (= Verzeich-
nisse Schweizerischer Kirchenbiicher Heft 3, bzw. SA aus «Der
Schweizer Familienforscher», Jg. XIV, Bern 1947).

4) Sessio XXIV, decretum de reformatione matrimonii, cap. 2. Heute
regelt Canon 777 des CIC die Fiihrung des Taufbuches.

53) Vgl. Johannes Duft, Die Glaubenssorge der Fiirstabte von St. Gal-
len im 17. und 18. Jahrhundert (Luzern 1944), SS. 161 f., 325, 330.



die Charta Visitatoria des Konstanzer Bischofs von 1589 auf-
gestellt beziehungsweise wiederholt. Je mehr die st. gallischen
Firstibte die durch Konstanz vernachlissigte Seelsorge in
ihrem Territorium selber iibernahmen (offiziell seit dem Kon-
kordat von 1613, tatsdchlich aber schon friither), desto be-
stimmter drangen sie auf die Anlegung und gewissenhafte
Iiihrung der Pfarrbiicher. Wihrend die Visitationen anfing-
lich fast allgemein grofite Mingel feststellen multen, trat
schon gegen 1630 eine merkliche Besserung ein. Es scheint,
dal} auch jene protestantischen Pfarreien, deren Kollatur und
Visitation dem Abt zustand, ihre bis heute erhaltenen Pfarr-
biicher groRernteils dieser Verpflichtung verdanken; jeden-
falls muflten die Priadikanten — nicht selten zum Leidwesen
streitharer Naturen — dem Visitator diese Biicher, insheson-
dere das Taufbuch vorweisen. Im Gebiet des heutigen Kantons
St. Gallen stammen sechs protestantische Taufblicher aus dem
16. Jahrhundert, jedoch 21 aus dem 17. Jahrhundert (davon 17
aus der ersten Héalfte), 13 sodann in meist neu entstandenen
Kirchgemeinden aus dem 18. Jahrhundert.

Das Appenzeller Taufbuch

Das Tautbuch der Pfarrei Appenzell von 1570 diirfte also un-
ter denen der heutigen Kantone Appenzell und St. Gallen an
zweiter Stelle, unter den katholischen sogar an erster Stelle
stehen, was als Ausdruck tridentinischer Reformgesinnung fiir
die lokale Kirchengeschichte sehr bedeutsam ist. Das zeitge-
schichtlich aufschluBBreiche Vorwort nennt trotz feierlich ge-
hobenen Stils in anschaulicher Sprache die Motive, die zur

wohl kostspieligen Anschaffung dieses grofen und schonen
~ Bandes fiihrten :

«Alls man von der geburt vnsers hellands vnd erlosers Jhesu
Christi gezellt 1570 ist.durch den Eerwirdigen geistlichen her-
ren herr Erhardum Jungen von Bischofzell / wellicher dozmal
pfarherr gsin zuo Appenzell vnd herren Landtaman Joachim
Meggeli / diser zit kilchenpfleger / in guottem ernst vnd be-
ster wolmeinung angsechen vnd geordnet worden ,/ Das nun
firohin alle die kinder / welche allhie in Sant Mauritzen kil-
chen getauft / mit irem / sampt vatter vnd muoter auch Gott]
vnd Gotten namen / in wellichem monat oder tag das besche-
chen / Darbij auch der priester / so das kind getoft / sollind
vigeschriben vnd in disers buoch verzeichnet werden , Darmit

)
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aller beschifl vnd betrug / so dann durch lichtfertigkeit hierin
entspringen mochte / vermitten / Vnd das heilig Sacrament des
tofs dest gottsailigklicher vnd andechtiger gebrucht , vnd be-
gangen werde. GGott der allmechtig wélle mit sinen gnaden
dise bemelte herren vnd anfinger dis buochs / auch alle
Christglobige hertzen vnd pflantzer de waren alten glaubens
erhalten / vor vnfal / widerwertigkeit angst vnd not dermas-
sen bewaren / Das wir dort ewigklich mit Christo ldbind.
Amen.» ' '

Aus diesem Vorwort ergibt sich, dafl die beiden Initianten
des Taufbuches die Kirche und den Staat zu Appenzell repri-
sentierten: KEs waren Dr. theol. Erhard Jung, Inhaber einer
Chorherrenpfriinde zu Bischofszell und in den bewegten Jahr-
zehnten 1556—1587 Pfarrer zu Appenzell6), sowie der auch
~ als Kirchenpfleger amtierende, fiir die katholische Politik Ap-
penzells hochst einfluflreiche Landammann Joachim Meggeli
(ea. 1527—1590).7) Vielleicht war der Laie an der Bereitstel-
lung des Taufbuches mindestens so beteiligt wie der Geistliche.
Denn anscheinend paf3t der Titel «Pflanzer des wahren alten
Glaubensy in diesem Zusammenhang nicht im Vollsinn fiir
Pfarrer Jung, dem u.a. vorgeworfen wird, er habe in der
Pfarrkirche die Neugldubigen nach ihrem Ritus getauft und
getraut und habe sie im geweihten Friedhof beerdigt.8) Wie
weit das zutraf und ob Freiwilligkeit oder Zwang bestimmend

8) So nach Jakob Signer, Appenzellische Geschichtsblitter, 3. Jg.,
Nr.5 (Beilage zum «Appenzeller Volksfreunds», Miarz 1941). Pfarrer
Knill (zitiert bei Anton Wild, Das Kollaturrecht des GroBen Rates
von Appenzell I. Rh.,, Appenzell 1945, 8. 114) nennt irrtiimlich die
Jahre 1546—1589. Signer tduseht sich aber, wenn er Jung am
10. August 1587 als Pfarrer von Appenzell sterben 1iBt; er starb
kurz nach seiner Resignation in seiner Heimat Bischofszell.

7) Ernst H. Koller und Jakob Signer, Appenzellisches Wappen-
und Geschlechterbuch (Bern und Aarau 1926), SS. 206 ff.

8) Vgl. P. Rainald Fischer, Die Griindung der Schweizer Kapuziner-
provinz (Freiburg 1955), SS. 103, 126 f., 133 («Auch aus dem #lte-
sten Taufbueh im Pfarrarchiv Appenzell lit sich die von P. Lud-
wig geriigte Praxis nachweisen. Unter Pfarrer Jung wurden da ver-
schiedentlich protestantische Eltern und Taufpaten eingetragen. Ob
der seit November 1587 nachweisbare neue Pfarrer Petrus Brendli
diesen Mifbrauch weiterfiihrte, ist fraglich.»). Allerdings finden
sich im Taufbuch keine Konfessionsvermerke; der vom eifrigen Ka-
puzinerprediger Ludwig von Sachsen beanstandete Indifferentismus
liesse sich hier nur durch die genaue Untersuchung der eingetra-
genen Eltern- und Patennamen ermessen.



waren, liBt sich nicht mehr abkliren. Immerhin migen das
damals immer noch nicht gekldarte Verhiltnis zwischen Alt-
und Neugliubigen in Appenzell und die bei beiden Parteien
herrschende Ueberzeugung von der Heilsnotwendigkeit der
Taufe eine Praxis des Zogerns und der Unsicherheit begiin-
stigt haben.

Die beiden bedeutenden Personlichkeiten Pfarrer Jung und
Landammann bezichungsweise Kirchenpfleger Meggeli waren
nach dem vernichtenden Dorfbrand von 1560 auch die «An-
fanger» des heute im Landesarchiv liegenden appenzellischen
Jahrzeitenbuches. 1566 angelegt, wurde es laut Prolog durch
den damaligen Schulmeister und spateren Landammann Bar-
tholomaus Tailer (Dihler)?) geschrieben. Seine dortigen I'e-
derinitialen zu den einzelnen Monaten sind mit der gutgemein-
ten, aber doch etwas plumpen und gespreizten Initiale A im
Vorwort des Taufbuches von 1570 nahe verwandt ; Tailer diirf-
te also auch im Taufbueh dieses mit roter Tinte schon geschrie-
bene Vorwort und dazu noch die Rubrikentitel der 35 ersten
Seiten kalligraphiert haben, wiewohl seine Name hier nirgends
genannt ist.10) Diese Taufbuch-Rubriken, die im ganzen Band
in gleicher Anordnung beibehalten wurden, sind iiberschrie-
ben: Tag, kind, Téfer, vatter vind muoter, Gotte vnd gotten.
Damit wurde befolgt, was die beiden «Herren und Anfangers
im Vorwort verlangt hatten. Sie selber mochten hiezu durch
die im Vorjahr gedruckt erschienenen Konstitutionen der Kon-
stanzer Synode von 1567 angeregt worden sein.11)

9) Ueber ihn Koller und Signer, Wappen- und Geschlechterbuch,

S. 3435,
iTJ) Es waren wohl auech nur diese Stil- und Schrift-Vergleiche, die —
wie ich erst nachtriglich feststellte — bei Koller-Signer zur Kon-

statierung fiithrten: «1570 fertigte er auch das erste Taufbuch an.»

11) Diese Synodalbestimmungen sind auBerordentlich klar: «Omnes Pa-
rochi et Eeelesiarum Rectores libros apud Eecclesias suas, ac earun-
dem expensis, habeant quingue, vel unum magnum in quinque partes
divisum. Primum, in quo baptizatorum eorumque parentum, sive illi
sint legitimi coniuges, sive non (quod quidem ipsum fideliter anno-
tari debet) ac etiam susceptorum seu patrinorum ... describantur:
et retineantur huiusmodi libri, propriis Parochorum manibus, quan-
tum fieri potest, pure et legibiliter sreipti, in qualibet Ecclesia Pa-
rochiali, ad perpetuam memoriam et publicam necessitatem.» Ge-
druckt in Constitutiones et decreta synodalia civitatis et dioecesis
Constantiensis (Dillingen 1569), pars II, tit. IV, cap. VIII, fol.
189v—190r,



Dieses erste appenzellische Taufbuch, dessen Fortsetzungen
bis auf den heutigen Tag liickenlos im dortigen Pfarrarchivi2)
aufbewahrt sind, ist ein schwerer Band in lederiiberzogenen
und beschlagenen Holzdeckeln (437 mm hoch, 300 mm breit)
mit Lederschlielen; er scheint dullerlich eher ein liturgisches
Chorbuch als ein Pfarrbuch zu sein. Er imponiert durch sei-
nen Umfang: Das gilt sowohl materiell, indem er ohne die
je zwel Spiegelblitter, die spiter am Anfang und am SchluB3
eingeklebt worden sind, 377 gro3formatige Blitter (408 mm
hoeh, 275 mm breit) zidhlt; im Unterschied zum Jahrzei-
tenbuch sind sie allerdings nicht aus Pergament, sondern
aus Papier. Das gilt aber auch zeitlich, indem er die
Tauflinge von 81 Jahren, das heil3t vom 2. Januarij 1570 bis
zum 31. Christmonat 1650, sowie auf 6 Seiten noch die Firm-
linge von 1635 umfaft. Die Eintriige zeichnen sich fast immer
durch auffallende Ordnung und Sorgfalt aus, was den buch-
fihrenden Geistlichen ein gutes Zeugnis ausstellt. Der Fami-
lienforscher kommt hier reichlich auf seine Reechnung, nicht
aber jener, der «zwischen den Zeilen» lesen mochte; denn der
Band ist nichts mehr als eine sehr sachlich gehaltene Namen-
liste in ehronologischer [Folge.

Die Titelminiatur

Die grote Ueberraschung bietet das Taufbuch durch seine
ganzseitige, iiberdurchschnittlich gute Miniatur. Sie ziert die
Versoseite des urspriinglich ersten Blattes (seine Rectoseite
ist leer) ; daneben beginnt auf dem zweiten Blatt das Vorwort,
das 114 Seiten beansprucht, woraut dann auf dem dritten
Blatt das Taufregister anhebt. Die Miniatur paf3t inhaltlich
ausgezeichnet sowohl zum Taufbuch an und fiir sich, als auch

12) Gleichenorts liegt auch das bisher viel zu wenig beachtete #lteste
Missale der Pfarrkirche Appenzell aus dem 12./13. Jahrhundert mit
Ein- und Nachtrigen bis in das 16. Jahrhundert. Es besitzt mehr-

- fache Bedeutung: liturgiegeschichtlich und hagiographisch (u. a.
finden sich darin zwei Reliquienverzeichnisse), kunstgeschichtlich
(durch die Initialen, leider fehlt das Kanonbild), landes- und fami-
liengeschichtlich (besonders durch die nekrologischen Eintrige im
Kalendar). Bekanntlich steht im Missale auch die zweifellos zuver-
lissige Abschrift des im Original nicht mehr bestehenden Stiftungs-
briefes der Kirche und Pfarrei Appenzell von 1071; abgedruckt in
Appenzeller Urkundenbuch I 18; kurz und gut erklirt bei A. Wild,
a.a. 0., SS. 1 ff,



im besonderen zu jenem von Appenzell. In einem rechteckigen
Rahmen (366 mm hoch, 239 mm breit), dessen Leisten Vogel
und Ranken mit Blumen auf Goldgrund enthalten, steht ein
wiederum gerahmtes Oval (276 mm hoch, 210 mm breit). In
den vier blaugriindigen Eckfldchen zwisehen Rechteck und
Oval schweben passend die gefliigelten Symbole der Evange-
listen, der Kiinder des durch die Taufe eingegossenen Glau-
bens. Das Oval selber ist, wie wir das in zeitgenossischen fran-
zosischen und niederldndischen Stundenbiichern hdufig be-
obachten, durch eine Mauer quergeteilt. Das untere (vordere)
Feld ist Appenzell gewidmet, das obere (hintere) ist der Taufe
vorbehalten:

Vor der Mauer schreitet der gepanzerte jugendliche Kir-
chen- und Landespatron Mauritius mit IFahne und Schild in
kraftigen Schritten auf den Steinfliellen gegen die Mitte, die
durch drei Wappenschilder -—— oben Doppeladler, unten zwei
Baren — betont ist. Thm gegeniiber schwebt Maria als Konigin
mit dem Kind auf dem Arm in einem Kranz von Strahlen und
Wolken. Hinter der Mauer eroffnet sich eine perspektivisch
gut gezeichnete und bhis in Einzelheiten liebevoll ausgezierte
Landschaft, durch die sich ein schaumender Fluld zieht. Es soll
der Jordan sein; denn in ihm steht Jesus, der eben durch Jo-
hannes vom baumbewachsenen Ufer aus getauft wird. Der Tiu-
fer steckt im harenen Kleid, zu seinen Fiilen liegt das lange
Gewand des Getauften. Am andern Ufer steht eine Gruppe von
funf beredten Schriftgelehrten oder Johannesjiingern, die mit
ihren Fingern auf das Taufgeschehen hinweisen. Hinter ihnen
tiirmt sich eine an den FlulBl gebaute Stadt, die trotz jeglichen
Fehlens palistinensischer Bauweise Jerusalem (nicht etwa Ap-
penzell!) versinnbilden soll. Ueber Jesus, den der Maler ge-
sehickt in die Mitte zu stellen verstanden hat, offnet sich der
Himmel: Vom tiefblauen irdischen Himmel ist der {iiberir-
dische Himmel durch strahlendes (told abgehoben. Darin er-
scheint Gott-Vater, und von ihm schwebt in Goldstrahlen der
Heilige Geist taubengestaltiec hernieder. Das ganze Oberbild
mit den gegeniiber dem Vorderbild absiehtlich verkleinerten
Massen ist eine gelungene und kiinstlerisch tiichtige Illustrie-
rung des biblischen Berichtes tiber die Taufe Jesu (Matthius
IIT 13—17, Markus I 9—12, Lukas III 21—22, Johannes I
20—34).

Wer den Genuld dieser trotz aller Zartheit sehr gewandten
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Miniaturseite ungeschmilert haben will, mul} von den leider
storenden Inschriften absehen. Der in der Art des Vorwortes
unter die beiden Baren-Wappenschilder geschriebene Titel
«Tof-Buoch Sant Mauritzen-kilchen zuo Appenzelly ist zu
schwerfillig. In gleicher Art wurden iiber das Oval die Jahr-
zahlen eingesetzt: «Anno 1570—1650». AuBerordentlich sto-
rend wirkt der sechszeilige Spruch von den Béaren als Wap-
pentieren, der erst viel spiter, wohl im 18. Jahrhundert, in
das unterste Ield zwischen Lukas und Johannes geschrieben
und unnotigerweise noch neuestens durch eine Ueberklebung
In mehr zeitgenossisch anmutender Schrift und Sprache «ver-
bessert» wurde (fiir unsere photographische Wiedergabe ist sie
entfernt worden!). Die Renaissance liel3 solche an die Antike
gemahnenden «Marmortafeln» gerne unbeschrieben. Vom Ma-
ler der Miniatur stammt nur eine einzige, iibrigens géinzlich
zuriicktretende und sehr kleine Schriftzeile: Er hat unten in
den inneren Rahmen des Ovals sehr dezent das Meggeli-Wap-
pen gemalt (auf Goldgrund drei mit den Stengeln verbundene
griine Lindenblitter) und dazu auf die heiden Seiten geschrie-
ben «15 * IO - MEG - GELI - 70». Damit sollte wohl ausge-
driickt werden, dal} Meggeli diese fiir ein Taufbuch einzigar-
tige Miniatur angeregt und bezahlt habe.

Der Maler

Wer war der tiichtige Maler dieses beachtenswerten Titel-
blattes? Keineswegs Bartholomius Tailer. Seine eigenen
Schriften und Initialen lassen ihn auf den ersten Blick aus-
scheiden. Ein Hinweis auf den Kiinstler findet sich am Ful
der Mauer zwischen den Birenschildern, wo die ineinander
verschlungenen Buchstaben CH mit der Jahrzahl 1570 stehen.
Das fiihrte gemeinhin zur Ansicht, unter diesem Monogramm
habe sich der St. Galler Caspar Hagenbuch der Jiingerels)
verborgen, der 1567 im Appenzeller Rathaus die Fresken ge-
malt hatte. DaBl er sich auch als «Briefmaler» (d. h. als Minia-
turist) betdtigt habe, entnahm man dem «Entwurf einer
Kunstgeschichte der Stadt St. Gallen»14), worin Johann Da-

18) Ueber ihn kurz Traugott Schiel} in Schweizerisches Kiinstler-Le-
xikon IV (Frauenfeld 1917), SS. 197 f., und Placid Biitler in Hi-
stor.-Biogr. Lexikon der Schweiz IV (Neuenburg 1927), S. 52.

14) Hs. in Stadtbibliothek Vadiana St. Gallen, fol, 14, 16 f.



niel Wilhelm Hartmann (t 1862) behauptete, Hagenbuch jun.
habe 1565 fiir den st. gallischen Furstabt Diethelm Blarer «ein
Chorbuch mit Titelverzierungen, Initialen, Wappen und ande-
ren Malereien» ausgestattet; in seiner «St. Gallischen Kunst-
geschichte»15) schreibt er ihm sogar fiir 1563 eine Titelminia-
tur, die den Auferstandenen darstelle, zu. Ausfiihrlich berich-
tet Hartmann tiber die beiden St. Galler Maler auch in seiner
«(Geschichte der in der Stadt St. Gallen verburgerten Ge-
schlechter»16), worin er fiir den alten Hagenbuch ein Mono-
gramm in Anspruch nimmt, das sich auf einem von ihm als ab-
scheulich beurteilten, damals allerdings nicht mehr bestehen-
den Fresko im Saal der Bogenschiitzen zu St. Gallen befunden
haben soll (es gleicht in Hartmanns Nachzeichnung jenem des
Appenzeller Taufbuches) ; fiir den jingern Hagenbuch aber
beansprucht er das Monogramm, das in den beiden pracht-
vollen Chorbiichern Codices 542 und 543 des Abtes Diethelm
mehrmals vorkommt: C {iber dem H, beide durch einen Pfeil
verbunden. Dieses letztere nun gehort nicht dem Caspar Ha-
genbuch, sondern zweifelsohne dem nachweisbar fiir Abt Diet-
helm an diesen beiden Biichern anno 1562 beschiftigten Maler
Caspar Hiartli (Hérteli) aus Lindau. Von Hartli stammt aber
auch die Osterminiatur in Codex 542, nicht von Hagen-
buch.17)

Hértli ist bisher recht wenig gewiirdigt worden. Im Ror-
schacher Neujahrshlatt 1951 wies ich auf seine in Codex 542
der St. Galler Stiftsbibliothek gemalten Prachthilder von Gal-
lus und Otmar hin;18) sein ganzes in St. Gallen vorhandenes

153) Hs. im Besitz des Kunstvereins St. Gallen, 88, 21, 27, 314.

16) Hs. in Vadiana; die Hagenbuch finden sich unter den ausgestorbe-
nen Geschlechtern.

17) Diese Richtigstellung brachte schon J. Egli an (Die Wandmalereien
im Rathaus zu Appenzell, in Anzeiger fiir schweizerische Altertums-
kunde NF XIX 1917, S.272 Anm. 2). Eine andere Osterliche Minia-
tur (der Auferstandene erscheint Magdalena), entstanden 1544, fin-
det sich in Codex 541 der Stiftsbibliothek. Thr Maler ist unbekannt,
sicher nicht C. Hirtli; sie ist auch von der zarteren Miniatur des
Appenzeller Taufbuchs stilistisch ganz verschieden. Wenn Hagen-
buch, was zwar hochst unwahrscheinliech ist, dieses Osterbild ge-
schaffen hat, dann scheidet er als Maler der Taufbuchminiatur so-
fort aus.

18) Vierhundertjihrige Prachtsbilder des Bodensees, in Rorschacher
Neujahrsblatt 1951, 41. Jg., SS. 5—8, mit drei Abbildungen.



buchmalerisches Oeuvre wurde sodann 1954 von Professor Al-
fred A. Schmid im Gesamtrahmen der zeitgenossischen Buch-
malerel behandelt.19) Wer nun diese Leistungen Hartlis stu-
diert und damit die Titelminiatur im Appenzeller Taufbuch
vergleicht, kann den Gedanken nicht abweisen, es sei nicht
einer der beiden Hagenbuch, wohl aber Hirtli gewesen, der
sie geschaffen habe. Vom Sohne Hagenbuch (ca. 1525—1579)
ist bekannt, daB er zwar nicht fiir die Abtei St. Gallen, doch
laut stadtischen Seckelamtsrechnungen 1549 im Auftrag Va-
dians als Buchmaler titig war. In den Appenzeller Landrech-
nungen erscheint er sodann in den Jahren 1567—1570 mit
meist spezifizierten Eintrdgen, die sich auf das Rathaus und
die Stof3tafel u. 4., niemals aber auf Buchmalerei — weder im
allgemeinen, noch auf das Taufbuch im besondern — beziehen.
Sein im Rathaus sichtbar gewordenes Monogramm, wo das H
vom C eingeschlossen ist, gleicht nicht jenem im Taufbuech,
wiewohl letzteres zwar auch nicht dem Hauszeichen Hirtlis in
den beiden Chorbiichern der Stiftshibliothek entspricht. Eher
wiirde man an das durch den nicht sehr zuverlissigen Hart-
mann iiberlieferte Monogramm des Vaters Hagenbuch denken.
Von diesem aber ist keine buchmalerische Tiatigkeit bekannt,
und 1570 mochte der schon um 1500 geborene Maler — wenn
er iitberhaupt noech am Leben war (sein Todesjahr ist unbe-
kannt) — fiir eine so minutiose Miniatur doch zu alt gewesen
sein. Ob andrerseits Hirtli, iiber dessen Lieben wir sozusagen
keine Kenntnisse besitzen, auBBer dem 1562 in der Stiftsbiblio-
thek nachweisbaren Hauszeichen, das er hier gerne in das
rechte Feld seines Wappens setzte, noch ein anderes einfache-
res Kiinstlermonogramm benutzt habe, ist ebenso wenig be-
kannt wie andere Buchmalereien von seiner Hand. Jedenfalls
lat sich aus den beiden Initialen CH des Appenzeller Taut-
buches nicht erkennen, welchem der drei «Caspar H.» diese
Miniatur zugesprochen werden mull.

Der Losung kann nurdurch Vergleicheniaher gekommen wer-
den. Von seiten des Hagenbuch sen. lassen sich allerdings
keine Vergleiche mehr herstellen; er diirfte aber schon aus
zeitlichen Griinden ausscheiden. Von seiten des Hagenbuch
jun. ist buchmalerisch auch kein Vergleich moglich; was er

19) Die Buchmalerei des XVI. Jahrhunderts in der Schweiz (Olten
1954), SS. 61—65 und mehrere Abbildungen.
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fliir Vadian gemalt haben soll, waren zweifellos nicht Minia-
turen, jedenfalls nieht sakrale, da im puritanischen St. Gallen
jedes Bild und sogar die Grabsteine verbannt und verpont
waren.20) Er dirfte Inkunabeln und andere Drucke floriert,
Initialen gezeichnet und hochstens noch Wappen gemalt ha-
ben. Hagenbuchs Appenzeller Rathausfresken mit der appen-
zellisechen Taufbuchminiatur zu vergleichen, ist wegen der vol-
lig verschiedenen Gattung abwegig. Ueber einen derartigen
Vergleich mit Hartlis St. Galler Buchmalereien stellte schon
J. Egli2l) mit Recht «<neben mancher Aehnlichkeit grof3e Ver-
schiedenheiten» fest: «Um nur eines zu erwiahnen, sind die Ge-
sichter der Personen Hirtelis matt und nichtssagend: es fehlt
ihnen der bewegte Ausdruck der Hagenbuch’schen [F'resko-]
Typen.» Und A. A. Schmid urteilt seinerseits: «Eine engere
Beziehung [Hirtlis] zur gleichzeitigen Tafelmalerei sehe ich
nicht, am allerwenigsten zu den braven, aber etwas handwerk-
lichen Werken der beiden Hagenbuch, die damals offenbar
noch die einzigen st. gallischen Maler waren.»22) Was aber
hier an Unterschieden zwischen Hagenbuch und Harthh ange-
deutet ist, hat auch als Verschiedenheit zwischen den Fresken
des Appenzeller Rathauses und der Miniatur des Appenzeller
Taufbuches zu gelten.

Auffallend ist ndmlich die inhaltliche und kiinstlerische
Verwandtschaft zwischen Hirtlis St. Galler Miniaturen und
jener im Appenzeller Taufbuch. Weil Schmid letzteres nicht
kannte — wer vermutet in einem Taufbuch eine solche «litur-
oische» Titelminiatur?! —, stellte er den Vergleich nicht an.
Es zeigt sich nun aber sogleich eine starke Aehnlichkeit in der
Art, wie Hartlis Gallus- und Otmar-Bilder im Codex 542 kreis-
rund in quadratischen Rahmen stehen und wie bei der Tauf-
buchminiatur das Oval in den rechteckigen Rahmen gestellt
ist. Die etwas manierierte Landschaft der Taufe Jesu ent-
spricht sozusagen in Einzelheiten — im Fluf}, in den Tirmen

20) Darunter hatten nicht zuletzt die beiden Hagenbuch zu leiden. Der
Vater wurde 1534 ins Gefingnis geworfen, weil er Altarbilder ge-
malt hatte, und mulite schwioren, keine mehr anzufertigen; der Sohn
wurde 1553 ebenfalls ernstlich verwarnt, mullte die Stadt verlassen
und erhielt die Erlaubnis zur Riickkehr nicht mehr (Sehief3 in
SKL und Biitler in HBLS).

21) In Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde a.a.O.
22) Buchmalerei, S. 65.
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und Kuppeln der Stadt, in den Badumen —, aber auch in der
Tiefe, Perspektive und Sehwinkeldnderung den Landschaften
Hartlis in allen fiinf ganzseitigen Miniaturen des St. Galler
iraduale Codex 542. Die etwas sturen, starren und beim Tauf-
bild eigentlich ausdruckslosen Gesichter der Personen sind
hier und dort anndhernd gleich. Die ganze Eigenart der Deck-
farbenmalerei und der kiihl anmutende Ton gleichen sich
wiederum auffallend. In St. Gallen iiberwiegt die blaue Farbe
noch mehr gegeniiber der roten, und lberdies ist in St. Gal-
len das Gold noch leuchtender als in Appenzell; allerdings
wurde bei den St. Galler Miniaturen und Einfassungen reich-
lich Blattgold verwendet gegeniiber dem Pinselgold in Appen-
zell, Lietzteres hat durch den auBerordentlich: hdufigen Ge-
brauch des Taufbuches gelitten, und ferner ist beim Vergleich
der Farben zu beriicksichtigen, daf3 in St. Gallen auf bestes
Pergament, in Appenzell aber nur auf etwas schwammiges
Papier gemalt worden ist. Dadurch und auch durch die Beriick-
tigung der Tatsache, daB3 die appenzellische Miniatur acht
Jahre nach den st. gallischen Prunkbildern entstanden ist,lief3e
sich ein Kkleiner, beinahe nur gefiihlsmif3ig wahrnehmbarer
Zartheitsverlust erkliren.

Die Feinheit unserer Miniatur und die Berechtigung ihrer
Zuweisung an Hartli werden noch deutlicher, wenn wir sie
mit jener Nachzeichnung vergleichen, die 15 Jahre spiater in
das berithmte — bisher leider auch viel zu wenig gewiirdigte
— Appenzeller Landbuch von 1585 hinein gemalt worden
ist.23) Die eine der finf dortigen Miniaturen ist inhaltlich be-
wuldt der Taufbuchseite nachgebildet, einerseits zwar schwer-
falliger und «barockers, wenn auch nicht derb, andrerseits aber
cgerade in den Gesichtern der beiden Patrone Maria und Mau-
ritius starker und ausdrucksvoller. Das Manierierte der Land-
schaft ist hier vermieden. Der Maler offenbart sich als tiich-
tiger und selbstbewuliter Gestalter, nicht nur als Kopist. An
die Stelle des CH-Monogramms setzte er nicht ohne Stolz und

2*) Das Landbuch liegt im Landesarchiv in Appenzell. Es enthilt fiinf
qualititvolle, landschaftsgeschiehtlich hochbedeutsame ganzseitige
Miniaturen von anderer Hand und Art als jene des Taufbuches. Sie
gehdren eher zur Gattung der Chronikmalerei als der liturgischen
Buchmalerei. Der Zustand des Buches und seiner Bilder ist leider
schlecht, und iiberdies wurde es dem Silbereinband zulieb barbariseh
beschnitten.
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mit einer gewissen Berechtigung sein eigenes: IG, wodurch er
sich als Jakob Girtanner24) zu erkennen gibt.

Die Vergleiche, die hier mehr angedeutet als ausgefiihrt
worden sind, machen die schon auf den ersten Blick sich auf-
dringende Vermutung, der Buchmaler Caspar Hartli aus
Lindau sei der Schiopfer der appenzellischen Taufbuchminia-
tur gewesen, zur starken Wahrscheinlichkeit. Damit stellt sich
das dlteste Taufbuch von Appenzell in jene kiinstlerische Re-
naissance, die im Gebiet der heutigen Schweiz und insbeson-
dere im Stift St. Gallen herrliche sakrale Bliiten hervorge-
bracht hat. Jedenfalls ist dieses Taufbuch von 1570 — gemein-
sam mit dem Jahrzeitenbuch von 1566 und mit dem Landbuch
von 1585 — ein eindriicklicher Beweis fiir den appenzellischen
Aufbauwillen, der nach dem Dorfbrand in jeder Beziehung,
sogar kiinstlerisch durch Fresken, Wappen und Buchmalereien
neues Leben aus den Ruinen erstehen lief3.

24)  (irtanner, aus der (tonter Rhode, Maler und Altarbauer, wurde 1527
geboren und starb nach 1597, Vgl. Koller und Signer, Wappen-
und Geschlechterbueh, S. 93. Den fiir seine Altéire dort gebrauchten
Ausdruck «derb» mdochte ieh fiir diese (iibrigens nieht genannte)
Nachzeichnung eher durch «selbstbewufBt und kraftvolls ersetzen.

13



	Das älteste Taufbuch von Appenzell und seine Titelminiatur

